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Sehr geehrte Damen und Herren,

am 23. September 2011 haben Bundestag und Bundesrat das Steuervereinfachungsgesetz 2011 angenommen.
Die verschiedenen Änderungen sind der Schwerpunkt dieser Monatsausgabe und nachfolgend im Einzelnen
dargestellt. Die Änderungen im Umsatzsteuergesetz betreffen im Wesentlichen Erleichterungen bei der elek-
tronischen Übermittlung von Rechnungen und sind mit Wirkung zum 1. Juli 2011 in Kraft getreten.

Bislang gab es für auf elektronischem Weg übermittelte Rechnungen hohe technische Anforderungen. Zukünftig
können auch elektronische Rechnungen, die z. B. per E-Mail, als PDF- oder Textdatei (als E-Mail-Anhang oder
Web-Download) übermittelt werden, zum Vorsteuerabzug berechtigen, ohne dass es einer elektronischen
Signatur bedarf.

Eine elektronische Rechnung im Sinne des Umsatzsteuergesetzes ist eine Rechnung, die in einem elektroni-
schen Format ausgestellt und empfangen wird. Hierunter fallen Rechnungen, die per E-Mail, im EDI-Verfahren,
als PDF- oder Textdatei, per Computer-Telefax oder Fax-Server (nicht aber Standard-Telefax) oder im Wege des
Datenträgeraustauschs übermittelt werden (§ 14 Abs. 1 S. 8 UStG).

Zu gewährleisten sind die Echtheit der Herkunft, die Unversehrtheit des Inhalts und die Lesbarkeit (§§ 14 Abs. 1
S. 2 bis 6, 14b Abs. 1 S. 2 UStG). Unter Echtheit der Herkunft ist die Sicherheit der Identität des
Rechnungsausstellers zu verstehen. Der Inhalt ist unversehrt, wenn die erforderlichen Angaben unverändert
sind. Es sind keine technischen Verfahren, z. B. Signatur, mehr vorgegeben, die die Unternehmen verwenden
müssen. Selbst die Übermittlung als schlichte E-Mail ohne Signatur reicht aus. Jeder Unternehmer muss fest-
legen, in welcher Weise er die Echtheit der Herkunft, die Unversehrtheit des Inhalts und die Lesbarkeit der
Rechnung gewährleistet. Dafür reicht es beispielsweise schon, die Rechnung mit der Bestellung und dem
Lieferschein zu vergleichen.

Die Inhalts- und Formatierungsdaten der elektronischen Rechnung sind auf einem unveränderbaren Daten-
träger zu speichern. Hierzu gehören insbesondere nur einmal beschreibbare CDs und DVDs. Der Original-
zustand der übermittelten Daten muss erkennbar sein. Das bedeutet, dass es nach derzeitigem Recht nicht
zulässig ist, dass der Unternehmer eine elektronische Rechnung erhält und diese ausschließlich in Papierform
archiviert. Die aufbewahrten Rechnungen müssen während der Dauer der Aufbewahrungsfrist jederzeit lesbar
und maschinell auswertbar sein. Diese Regelung ist nicht neu, sondern gilt auch für andere, für die Besteuerung
relevante elektronische Unterlagen, wie z. B. die elektronische Buchführung und Gewinnermittlung oder elektro-
nische Geschäftsbriefe. Die Aufbewahrungsfrist beträgt bei einem Unternehmer in der Regel zehn Jahre.

Der bisher schon im Umsatzsteuergesetz enthaltene Vorbehalt, dass Rechnungen auf elektronischem Weg nur
mit Zustimmung des Empfängers übermittelt werden können, gilt fort (§ 14 Abs. 1 S. 7 UStG n. F.). Die
Zustimmung des Empfängers bedarf keiner besonderen Form; es muss lediglich Einvernehmen zwischen
Rechnungsaussteller und Rechnungsempfänger darüber bestehen, dass die Rechnung elektronisch übermittelt
werden soll. Die Zustimmung kann z. B. in Form einer Rahmenvereinbarung oder auch nachträglich erklärt wer-
den. Es genügt aber auch, dass die Beteiligten diese Verfahrensweise tatsächlich praktizieren und damit
stillschweigend billigen (vgl. Abschn. 14.4 Abs. 1 Satz 5 UStAE).

Die vorgenannten Änderungen sind erstmals auf Rechnungen anzuwenden, die nach dem 30. Juni 2011 aus-
gestellt werden, sofern die zugrunde liegenden Umsätze nach dem 30. Juni 2011 ausgeführt werden (§ 27 Abs. 18
UStG).

Die Kehrseite der Erleichterungen ist, dass im Rahmen einer Umsatzsteuer-Nachschau auch elektronisch gespei-
cherte Aufzeichnungen, Bücher, Geschäftspapiere, andere Urkunden und elektronische Rechnungen auf Ver-
langen eingesehen werden können (§ 27b Abs. 2 UStG). 

Es bleibt abzuwarten, ob der Fiskus die gesetzliche Neuregelung in einem BMF-Schreiben näher regelt und
welche Auswirkungen vermeintliche Fehler bei der Aufbewahrung der elektronischen Rechnungen auf den
Vorsteuerabzug haben werden.

Mit freundlichen Grüßen

Marc Sydow
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EStG i. d. F. des Steuerverein-
fachungsgesetzes 2011) berück-
sichtigt. An der Höhe der berücksich-
tigungsfähigen Aufwendungen (zwei
Drittel, bis zu 4.000 € pro Kind)
ändert sich nichts.

Vorteil für Eltern: Es kommt nicht
mehr auf das Vorliegen persönlicher
Anspruchsvoraussetzungen (Erwerbs-
tätigkeit, Krankheit oder Behinderung)

Kinderbetreuungskosten
zukünftig einheitlich
abziehbar

Ab dem 1.1.2012 sind Kinder-
betreuungskosten nicht mehr wie
Werbungskosten/Betriebsausgaben
(§ 9c EStG) abziehbar, sondern
werden einheitlich steuerlich als
Sonderausgaben (§ 10 Abs. 1 Nr. 5

an und diese müssen dementspre-
chend auch nicht mehr nachgewie-
sen werden.

Möglicher Nachteil für berufstätige
Eltern: Betreuungskosten mindern
als Sonderausgaben nicht mehr die
Einkünfte. Da die Einkünfte oftmals
Grundlage für Kindergarten-Gebüh-
renordnungen sind, können sich die
Kindergartengebühren erhöhen.

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu be-
achten, dass die Zahlung erst drei
Tage nach Eingang des Schecks
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es
sollte stattdessen eine Einzugser-
mächtigung erteilt werden.

3 Für den abgelaufenen Monat.
4 Für den abgelaufenen Monat; bei

Dauerfristverlängerung für den vor-
letzten Monat.

5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozial-
versicherungsbeiträge  sind einheitlich
auf den drittletzten Bankarbeitstag des
laufenden Monats vorgezogen worden.

Um Säumniszuschläge zu vermeiden,
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren.
Bei allen Krankenkassen gilt ein ein-
heitlicher Abgabetermin für die Beitrags-
nachweise. Diese müssen dann bis
spätestens zwei Arbeitstage vor Fällig-
keit (d. h. am 23.12.2011) an die jewei-
lige Einzugsstelle übermittelt werden.
Wird die Lohnbuchführung durch ex-
tern Beauftragte erledigt, sollten die
Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage
vor dem Fälligkeitstermin an den Be-
auftragten übermittelt werden. Dies gilt
insbesondere, wenn die Fälligkeit auf
einen Montag oder auf einen Tag nach
Feiertagen fällt.

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und
Lohnsteueranmeldungen müssen
grundsätzlich bis zum 10. des dem
Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) ab-
gegeben werden. Fällt der 10. auf
einen Samstag, Sonntag oder Feier-
tag, ist der nächste Werktag der
Stichtag. Bei einer Säumnis der Zah-
lung bis zu drei Tagen werden keine
Säumniszuschläge erhoben. Eine
Überweisung muss so frühzeitig er-
folgen, dass die Wertstellung auf dem
Konto des Finanzamts am Tag der
Fälligkeit erfolgt.

Diese Informationen und weitere Beiträge finden Sie auf unserer Website.

Termine Dezember 2011 Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern
und Sozialabgaben fällig werden:!

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung1 Scheck2

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
12.18.2005 15.12.2005 12.12.2005Solidaritätszuschlag3 44

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

Einkommensteuer,
Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag

Umsatzsteuer4

Sozialversicherung5

12.12.2011 15.12.2011

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer Gewinnausschüttung an den Anteils-
eigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

8.12.2011

12.12.2011 15.12.2011 8.12.2011

12.12.2011 15.12.2011 8.12.2011

28.12.2011 entfällt entfällt

12.12.2011 15.12.2011 8.12.2011

Themenschwerpunkt: Änderungen durch das Steuervereinfachungsgesetz 2011
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Keine Einbeziehung abgel-
tend besteuerter Einkünfte
bei zumutbarer Belastung
und beim Spendenabzug

Abgeltend besteuerte Kapitalein-
künfte werden bei der Berechnung
der zumutbaren Eigenbelastung
(§ 33 Abs. 3 EStG) sowie des
Höchstbetrags für das Spenden-
abzugsvolumen (§ 10 EStG) nicht
mehr einbezogen (§ 2 Abs. 5b EStG
i. d. F des Steuervereinfachungs-
gesetzes 2011). Damit soll u. a  eine
Benachteiligung von Rentnern und
Pensionären, die Kapitaleinkünfte
beziehen, ab 1.1.2012 vermieden
werden. Die abgeltend besteuerten
Einkünfte müssen dann in der
Steuererklärung nicht mehr angege-
ben werden.

Änderungen bei den
steuerfreien Einnahmen

Stipendien waren bislang steuerfrei,
wenn sie unmittelbar aus öffent-
lichen Mitteln geleistet wurden. Zu-
künftig sind auch Zahlungen z. B.
aus EU-Förderprogrammen, die
lediglich mittelbar dem privilegierten
Zweck zugutekommen, steuerfrei
(§ 3 Nr. 4 EStG i. d. F. des Steuer-
vereinfachungsgesetzes 2011).

Einige andere Befreiungstatbe-
stände, für die kein Bedarf mehr
besteht, wurden aufgehoben:

• Entschädigungszahlungen an ehe-
malige deutsche Kriegsgefangene

• Zinsen aus Schuldbuchforderun-
gen aus dem Allgemeinen Kriegs-
folgengesetz

• Zahlung von Ehrensold

• Unterhalts- und Maßnahmebei-
trag nach dem Aufstiegsfortbil-
dungsförderungsgesetz

• Bergmannsprämien

• Zuwendungen ehemaliger alliierter
Besatzungssoldaten an ihre Ehe-
frauen

Änderung bei der
Berechnung der
Entfernungspauschale

Für die Günstigerprüfung zwischen
Entfernungspauschale und tatsäch-
lichen Aufwendungen bei Nutzung
öffentlicher Verkehrsmittel kommt
es ab dem Veranlagungszeitraum
2012 zur Festschreibung des Jah-
resprinzips (§ 9 Abs. 2 S. 2 EStG
i. d. F. des Steuervereinfachungs-
gesetzes 2011). Wer abwechselnd
mit öffentlichen Verkehrsmitteln und
dem Pkw zur Arbeit fährt, muss dies
zukünftig nicht mehr täglich nach-
weisen. Die Finanzämter prüfen nur
noch jahresbezogen, ob für den
Steuerzahler die Pendlerpauschale
oder die Berücksichtigung der tat-
sächlichen Kosten günstiger ist.

Die durch die Rechtsprechung des
Bundesfinanzhofs (BFH, Urt. v.
11.5.2005, VI R 40/04, BStBl 2005
II, S. 712) eröffnete Möglichkeit,
durch tageweise Prüfung die Fahr-
preise für die Benutzung öffentlicher
Verkehrsmittel gesondert abzuset-
zen, soweit der Betrag die Entfer-
nungspauschale überschreitet, be-
steht ab 1.1.2012 allerdings nicht
mehr.

Anhebung des Arbeit-
nehmer-Pauschbetrags

Der Werbungskosten-Pauschbetrag
für Arbeitnehmer wird von bislang
920 € auf 1.000 € erhöht (§ 9a S. 1
Nr. 1a EStG i. d. F. des Steuerver-
einfachungsgesetzes 2011). Damit
die Umsetzung bereits 2011 wirk-
sam werden kann, wird der Erhö-
hungsbetrag von 80 € bei der Ge-
haltsabrechnung für Dezember 2011
berücksichtigt.

Hinweis für Elterngeldbezieher:
Für vor dem 1.1.2012 geborene Kin-
der wird für die Ermittlung des
Elterngeldes der alte Arbeitnehmer-
Pauschbetrag zugrunde gelegt.

Verrechnung von Erstat-
tungen und Aufwendungen
bei gleichartigen Sonder-
ausgaben im gleichen Jahr

Werden Aufwendungen zur Renten-
versicherung, privaten Basisalters-
vorsorge, Kranken- und Pflegever-
sicherung erstattet, ist ab 2011 der
Erstattungsbetrag mit im gleichen
Veranlagungszeitraum geleisteten
gleichartigen Aufwendungen zu ver-
rechnen (§ 10 Abs. 4b EStG). Dabei
werden steuerfreie Zuschüsse zu
Basiskranken- und gesetzlichen Pflege-
versicherungsbeiträgen mit den er-
statteten Aufwendungen gleichge-
stellt (§ 10 Abs. 4b S. 1 EStG). Ein
danach sich bei den Aufwendungen
für voll absetzbare Kranken- und
Pflegeversicherungsbeiträge (§ 10
Abs. 4b S. 1 EStG) und Kirchen-
steuer (§ 10 Abs. 1 Nr. 4 EStG)
ergebender Erstattungsüberhang ist
dem Gesamtbetrag der Einkünfte hin-
zuzurechnen.

Erstattungsüberhänge zu Beiträgen,
die wie Arbeitslosen- oder Haft-
pflichtversicherung lediglich be-
grenzt (§ 10 Abs. 1 Nr. 3a EStG) im
Rahmen von Höchstbeträgen (§ 10
Abs. 4 EStG) angesetzt werden,
werden dem Gesamtbetrag der
Einkünfte nicht hinzugerechnet.

Beispiele:

• Eine Erstattung bei der Haftpflicht-
versicherung ist mit den Aufwen-
dungen für eine Unfallversiche-
rung im gleichen Jahr zu verrech-
nen, wobei ein danach verblei-
bender Erstattungsüberhang nicht
zum Gesamtbetrag der Einkünfte
hinzugerechnet wird.

• Ein Erstattungsüberhang nach
jahresbezogener Verrechnung bei
der Kirchensteuer ist bei der Er-
mittlung des Gesamtbetrags der
Einkünfte hinzuzurechnen.
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Wegfall der Einkünfte-
grenze bei volljährigen
Kindern

Kindergeld und steuerliche Ver-
günstigungen wie Kinderfreibeträge,
Ermittlung der zumutbaren Eigenbe-
lastung, Schulgeld oder Riesterzula-
gen werden bei volljährigen Kindern
ab Veranlagungszeitraum 2012 ohne
Einkommensgrenze gewährt. Dem-
entsprechend verzichten Familien-
kasse und Finanzamt bei der Fest-
setzung des Kindergelds oder der
steuerlichen Berücksichtigung der
volljährigen, in Ausbildung befind-
lichen Kinder zukünftig auf eine Ein-
kommensprüfung, die Eltern müssen
sowohl im Rahmen des Kindergeld-
antrags als auch bei der Einkom-
mensteuererklärung die Einkünfte
und Bezüge ihrer volljährigen Kin-
der nicht mehr detailliert ermitteln
und angeben.

Eine schädliche Erwerbstätigkeit
kann nur noch nach Abschluss einer
erstmaligen Berufsausübung und
eines Erststudiums oder in einer
Übergangszeit zwischen zwei Aus-
bildungsabschnitten vorliegen oder
wenn eine Berufsausbildung man-
gels Ausbildungsplatzes nicht be-
gonnen oder fortgesetzt werden
kann. Unschädlich ist aber, wenn die
regelmäßige wöchentliche Arbeits-
zeit unter 20 Stunden liegt oder es
sich um ein geringfügiges Beschäf-
tigungsverhältnis bzw. einen sog.
Ein-Euro-Job handelt.

Keine Pflichtveranlagung
bei geringem Einkommen

Arbeitnehmer mit geringem Einkom-
men mussten bislang eine Steuer-
erklärung abgeben, wenn die Min-
destvorsorgepauschalen für die
Kranken- und Pflegeversicherung
die tatsächlich zu berücksichtigen-
den Vorsorgeaufwendungen über-
stiegen (§ 46 Abs. 2 Nr. 3 EStG).
Diese Pflicht soll rückwirkend ab
dem Veranlagungszeitraum 2010
(§ 52 Abs. 55j S. 2 EStG) zum

Betriebsfortführungsfiktion
bei Betriebsverpachtung
und -unterbrechung

Bei einer Betriebsunterbrechung
(H 16 Abs. 2 EStH) oder Betriebs-
verpachtung im Ganzen (H 16 Abs. 5
EStH) gilt zukünftig der Betrieb
so lange als fortgeführt, bis dem
Finanzamt eine ausdrückliche Auf-
gabeerklärung eingereicht wird
(§ 16 Abs. 3b EStG).

Damit werden die gesetzlichen
Voraussetzungen für Fälle einer
schleichenden Betriebsaufgabe bei
verpachteten und ruhenden Ge-
werbebetrieben eindeutig normiert
und die Besteuerung stiller Reser-
ven sichergestellt. Der Steuerpflich-
tige kann eine Betriebsaufgabe zu
einem von ihm bestimmten Zeit-
punkt wählen, wenn die Erklärung
spätestens drei Monate danach
dem Finanzamt vorliegt.

Verbilligte Vermietung
an Angehörige

Die verbilligte Vermietung einer
Wohnung gilt ab 1.1.2012 bereits
dann als vollentgeltlich, wenn der
Mietzins mindestens zwei Drittel der
ortsüblichen Miete beträgt (§ 21
Abs. 2 EStG). Ein über diesen Be-
trag hinausgehender Mietzins gilt
als vollentgeltlich und berechtigt
zum ungekürzten Werbungskosten-
abzug; ein unter diesem Betrag lie-
gender Mietzins führt zu einer gene-
rellen Aufteilung der Nutzungsüber-
lassung in einen entgeltlichen und
einen unentgeltlichen Teil.

Die bislang in bestimmten Fällen
notwendige Totalüberschussprog-
nose entfällt dadurch.

Praxishinweis: Wer bisher zwi-
schen 56 und 66 % der ortsüblichen
Miete erhoben hat, sollte zur Ver-
meidung von Nachteilen eine An-
passung des Mietzinses ab 1.1.2012
auf mindestens 66 % der ortsüb-
lichen Miete in Erwägung ziehen.

Zwecke des Bürokratieabbaus bei
einem Jahresarbeitslohn bis 10.200 €
bzw. bei Zusammenveranlagung bis
19.400 € entfallen.

Erleichterter
Spendennachweis bei
Katastrophenfällen

Für Spendenzahlungen in Katastro-
phenfällen wird das vereinfachte
Nachweisverfahren um einzelne Maß-
nahmen, die bisher nur in Verwal-
tungserlassen geregelt waren, er-
weitert (§ 50 Abs. 2, 2a EStDV).

Dabei geht es um Spenden zur Hilfe
in Katastrophenfällen, die bereits vor
der Einrichtung eines Sonderkontos
den Zuwendungsempfänger erreichen
oder zu denen ein nicht steuerbe-
günstigter Spendensammler aufge-
rufen hatte und von diesem an den
endgültigen Zuwendungsempfänger
weitergeleitet wurden. Der Spender
soll auch in den letztgenannten
Fällen seine Zuwendung als Sonder-
ausgabe steuerlich geltend machen
können.

Änderung bei der
Ehegattenveranlagung

Das Veranlagungswahlrecht für Ehe-
gatten wird neu geordnet. Bislang
gab es sieben Veranlagungsarten
(Einzelveranlagung mit Grund-Tarif,
Verwitweten-Splitting oder Sonder-
Splitting im Trennungsjahr, Zusam-
menveranlagung mit Ehegatten-
Splitting, getrennte Veranlagung mit
Grund-Tarif, besondere Veranla-
gung mit Grund-Tarif oder Ver-
witweten-Splitting), künftig nur Ein-
zel- oder Zusammenveranlagung
(§ 26 Abs. 1 EStG). Die Wahl der
Veranlagungsart ist für je einen
Veranlagungszeitraum bindend und
kann nachträglich nur geändert wer-
den, wenn:

• der Steuerbescheid aufgehoben,
geändert oder berichtigt wird und
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• die Änderung bis zur Bestands-
kraft des Änderungs- oder Berich-
tigungsbescheides schriftlich oder
elektronisch mitgeteilt oder zur
Niederschrift erklärt worden ist
und

• sich bei Änderung der Veran-
lagungsart insgesamt weniger
Steuern ergeben (§ 26 Abs. 2
EStG).

Die bisher mögliche freie (steuerop-
timale) Verteilung von Kosten ent-
fällt. Künftig werden Sonderaus-
gaben, außergewöhnliche Belas-
tungen und die Steuerermäßigung
nach § 35a den Ehegatten jeweils
zur Hälfte zugerechnet oder die
Ehegatten beantragen eine Zurech-
nung entsprechend der wirtschaft-
lichen Belastung.

Die zumutbare Belastung bei den
außergewöhnlichen Belastungen wird
künftig nach dem Gesamtbetrag der
Einkünfte eines jeden Ehegatten
bestimmt und nicht wie bisher bei
der getrennten Veranlagung nach
dem Gesamtbetrag der Einkünfte
beider Ehegatten (§ 26a Abs. 2
EStG).

Die besondere Veranlagung im Jahr
der Eheschließung entfällt (§ 26c
EStG).

Das Verwitweten-Splitting (§ 32a
Abs. 6 S. 1 Nr. 1 EStG) kann künftig
durch die Einzelveranlagung (§ 26a
EStG) erreicht werden.

Die Änderungen gelten ab der Steuer-
erklärung für 2013 (§ 52 Abs. 68
EStG).

Rechtsverordnung
für den Nachweis von
Krankheitskosten

Die Einzelheiten des Nachweises
von Krankheitskosten werden für
alle offenen Fälle abweichend von
der Rechtsprechung gesetzlich ge-
regelt (§§ 64, 84 Abs. 3f EStDV).

Die Zwangsläufigkeit von Krank-
heitskosten muss nachgewiesen
werden durch:

• eine Verordnung eines Arztes
oder Heilpraktikers oder

• ein amtsärztliches Gutachten oder
eine ärztliche Bescheinigung eines
Medizinischen Dienstes der Kran-
kenversicherung für bestimmte
Anordnungen, wie Bade- oder Heil-
kuren, psychotherapeutische Be-
handlungen, medizinisch erforder-
liche auswärtige Unterbringungen,
notwendige Betreuungen durch
eine Begleitperson, medizinische
Hilfsmittel, die allgemeine Ge-
brauchsgegenstände sind, oder
wissenschaftlich nicht anerkannte
Behandlungsmethoden, wie Frisch-
und Trockenzellenbehandlungen.

Der Nachweis muss vor Beginn der
Heilmaßnahme oder dem Erwerb
des medizinischen Hilfsmittels aus-
gestellt worden sein.

Verstärkter Einsatz moder-
ner Informationstechnik

Künftig sollen alle dafür geeigneten
Verwaltungsangelegenheiten mög-
lichst abschließend über das Inter-
net elektronisch erledigt werden
können. Papierbasierte Verfahrens-
abläufe sollen soweit wie möglich
durch elektronische Kommunikation
ersetzt werden.

• Die Erklärung zur Zerlegung der
Körperschaftsteuer soll - wie die
Körperschaftsteuererklärung - ab
2014 in elektronischer Form erfol-
gen können (§ 6 Abs. 7 Zer-
legungsgesetz).

• Gerichte, Behörden und Notare
können im Rahmen ihrer Anzeige-
pflichten bei der Beurkundung
eines Grundstücksgeschäfts die
Veräußerungsanzeigen und Ver-
träge elektronisch übermitteln
(§ 22a GrEStG).

• Andere sichere Verfahren zur Über-
mittlung von Steuererklärungen

neben der qualifizierten elektroni-
schen Signatur werden über den
31. Dezember 2011 hinaus zuge-
lassen (§ 87a Abs. 6 AO).

Weitere Änderungen

Meldung von
Auslandssachverhalten

Bei der Gründung und dem Erwerb
von Betrieben und Betriebsstätten
im Ausland gilt bisher eine Melde-
pflicht von einem Monat nach Eintritt
des Ereignisses. Künftig reicht es
aus, das Finanzamt innerhalb von
fünf Monaten nach Ablauf des
Wirtschaftsjahres, in dem das melde-
pflichtige Ereignis eintritt, zu unter-
richten (§ 138 Abs. 3 AO). Nach der
neuen Fristenregelung werden der-
artige Meldungen somit nur noch
einmal jährlich erforderlich.

Genossenschaften

Weil Genossenschaften ihre Mitglie-
der kennen und sie somit Steuer-
befreiungstatbestände (Nichtveran-
lagungsbescheinigungen, Freistel-
lungsaufträge) im Abzugsverfahren
prüfen können, sollen künftig bereits
die Genossenschaften vom Steuer-
abzug Abstand nehmen (§ 44a
Abs. 4b EStG). Damit werden Er-
stattungsverfahren vermieden.

Bagatellgrenze bei
Gebühren für verbindliche
Auskünfte

Insbesondere im Vorfeld einer In-
vestitionsentscheidung wollen sich
Investoren Rechtssicherheit über
die damit verbundenen steuerlichen
Folgen verschaffen. Taugliches Mittel
dafür ist ein Antrag auf Erteilung
einer verbindlichen Auskunft (§ 89
AO). Für die Erteilung einer verbind-
lichen Auskunft erhebt das Finanz-
amt Gebühren, die sich nach dem
Gegenstandswert bemessen. Maß-
gebend ist die steuerliche Auswir-
kung des dargelegten Sachverhalts,
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nicht die Investitionssumme oder die
Summe der Betriebsausgaben/Wer-
bungskosten. Der Gegenstandswert
beträgt bislang mindestens 5.000 €,
maximal 30 Mio. €. Die Gebühr
beträgt damit mindestens 121 €,
höchstens 91.456 €.

Die Gebührenpflicht soll ab Ver-
kündung auf wesentliche und auf-
wändige Fälle beschränkt und bei
Bagatellfällen auf eine entsprechen-
de Kostenbelastung verzichtet wer-
den. Wann ein wesentlicher und
aufwändiger Fall vorliegt, bemisst
sich weiter nach der Höhe des
Gegenstandswerts. Es bleibt bei der
Begrenzung auf einen Gegen-
standswert von 30 Mio. €. Beträgt
der Gegenstandswert weniger als
10.000 €, fallen keine Gebühren an
(§ 89 Abs. 5 AO).

Auch künftig kann die Gebühr nach
dem Zeitwert bemessen werden,
wenn der Gegenstandswert nicht
geschätzt werden kann. Beträgt die
Bearbeitungszeit weniger als zwei
Stunden, wird keine Gebühr erho-
ben (§ 89 Abs. 6 AO).

Änderungen im
Bewertungsrecht

Bei der Bewertung von Erbbau-
grundstücken muss oft auf Unter-
lagen zurückgegriffen werden, die nur
der Erbbauberechtigte, nicht aber
der Erbbaurechtsverpflichtete hat
(z. B. Bruttogrundfläche, Nutzung
und Ausstattung des Gebäudes).
Deshalb wird der Erbbauberechtigte
im Besteuerungsverfahren des Erb-
baurechtsverpflichteten erklärungs-
pflichtig und Beteiligter (§ 154
BewG). Dasselbe gilt, wenn im Rah-
men der Bewertung des Erbbau-
rechts vom Erbbaurechtsverpflich-
teten Angaben benötigt werden.
Damit sind stets beide Beteiligte
nebeneinander zur Abgabe der
Feststellungserklärung verpflichtet
(§ 153 Abs. 2 S. 3 und 4 BewG).

Die Änderungen gelten für Bewer-
tungsstichtage nach dem 30. Juni
2011 (§ 205 Abs. 1 BewG).

Einführung eines
Feststellungsverfahrens für
die Fortführungsklausel

Die Steuerbefreiung für betriebliches
Vermögen bei der Erbschaft- und
Schenkungsteuer (§ 13a Abs. 1
ErbStG) wird unter verschiedenen
Bedingungen gewährt. Deren Einhal-
tung, z. B. die Lohnsummenbedin-
gung, kann jedoch erst nach Ablauf
der Behaltensfrist von fünf oder
sieben Jahren abschließend geprüft
werden. Künftig werden die Betriebs-
finanzämter bestimmte, dazu benö-
tigte Besteuerungsmerkmale im Rah-
men der ohnehin vorzunehmenden
Bewertung der betrieblichen Einhei-
ten gesondert feststellen (§ 13a  Abs. 1a
ErbStG). Bislang teilt das Betriebs-
finanzamt die Ausgangslohnsumme
und die Anzahl der Beschäftigten nur
nachrichtlich dem anfordernden Finanz-
amt mit und stellt sie nicht förmlich
fest.

Künftig zuständig für den Erlass des
Feststellungsbescheids ist das Lage-
oder Betriebsfinanzamt.

Auch Geburtstagsfeiern
im Kreise von Mitarbeitern
und Geschäftspartnern
sind regelmäßig privat
veranlasst

Bei der Beurteilung der Frage, ob
Bewirtungsaufwendungen anlässlich
einer Geburtstagsfeier beruflich oder
privat veranlasst sind, ist eine Ge-
samtwürdigung der Umstände vorzu-
nehmen. Das FG Münster (FG
Münster, Urt. v. 12.5.2011, 10 K
1643/10 E, EFG 2010, S. 562) ent-
schied hierzu kürzlich im Fall eines
GmbH-Gesellschafter-Geschäfts-
führers. Er hatte zur Feier seines
60. Geburtstags Mitarbeiter, Ge-
schäftspartner und Verwandte auf
dem Briefbogen der Gesellschaft
eingeladen und dabei dem Namen
der Firma seinen Namen vorange-
stellt.

Geburtstage sind normalerweise
persönliche Ereignisse der privaten
Sphäre. Aus den Umständen kann
sich aber ergeben, dass Aufwen-
dungen hierfür beruflich veranlasst
und damit als Werbungskosten
absetzbar sind. Indizien hierfür sind
zum Beispiel, wer als Gastgeber auf-
tritt, wer die Gästeliste bestimmt
und ob zu den Gästen Kollegen,
Geschäftsfreunde oder Mitarbeiter,
Angehörige des öffentlichen Lebens,
der Presse, Verbandsvertreter oder
private Bekannte oder Angehörige
des Steuerpflichtigen zählen. Zu
berücksichtigen ist außerdem der
Ort der Feierlichkeit und ob das Fest
den Charakter einer privaten Feier
aufweist. In diesem Fall trat als
Gastgeber der Jubilar auf, er be-
stimmte allein die Gästeliste, die
Feier fand nicht auf dem Firmen-
gelände statt. Nicht entscheidend
war die Tatsache, dass mehrheitlich
Mitarbeiter und Geschäftspartner
eingeladen waren, da die Stellung
der Gäste zu dem Gastgeber bei
Geburtstagsfeiern nur ein vergleichs-
weise schwaches Indiz für den
Anlass der Feier ist.

Behandlung von Auf-
wendungen für Arbeit-
nehmer bei Betriebs-
veranstaltungen

Aufwendungen für im überwiegend
betrieblichen Interesse des Arbeit-
gebers durchgeführte Betriebsver-
anstaltungen dürfen pro Arbeitneh-
mer nicht mehr als 110 € inklusive
Umsatzsteuer betragen. Kosten für
Aufwendungen teilnehmender An-
gehöriger der Arbeitnehmer sind
diesen zuzurechnen (R 19.5 Abs. 5
LStR 2010). Außerdem dürfen maxi-
mal zwei Betriebsveranstaltungen
pro Jahr durchgeführt werden (BFH,
Urt. v. 25.5.1992, VI R 85/90, BStBl
1992 II, S. 655). Wird die Freigrenze
von 110 € überschritten, ist der
Gesamtbetrag als Arbeitslohn zu
versteuern (BFH, Urt. v. 16.11.2005,
VI R 151/00, BStBl 2006 II, S. 442).



Die in dieser Mandantenzeitung
gegebenen Informationen können
die zugrundeliegenden Sachver-
halte oftmals nur verkürzt wieder-
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lich mit uns Kontakt aufzunehmen.
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Der Arbeitgeber kann diesen Arbeits-
lohn pauschal versteuern (§ 40 Abs. 2
EStG). Dies gilt allerdings nur dann,
wenn die Teilnahme an der Veran-
staltung allen Arbeitnehmern offen
stand (BFH, Urt. v. 9.3.1990, VI R
48/87, BStBl 1990 II, S. 711).

Der Bundesfinanzhof (BFH, Urt. v.
16.11.2005, VI R 151/99, BStBl
2006 II, S. 439) hat die Auffassung
der Finanzverwaltung (R 19.5 Abs. 3
LStR 2010) bestätigt, dass es nicht
mehr auf die Dauer der Veranstal-
tung ankommt. Die Veranstaltung
kann sich also auch über zwei Tage
mit Übernachtung hinziehen.

Bei den am Ende eines Jahres üb-
lichen Weihnachtsfeiern sollte noch
Folgendes beachtet werden:

• Geschenkpäckchen bis zu einem
Wert von 40 € (R 19.6 Abs. 1 LStR
2010) inklusive Umsatzsteuer, die
anlässlich solcher Feiern überge-
ben werden, sind in die Berech-
nung der Freigrenze einzubezie-
hen (R 19.3 Abs. 2 S. 4 LStR
2010).

• Geschenke von mehr als 40 €
inklusive Umsatzsteuer sind grund-
sätzlich steuerpflichtiger Arbeits-
lohn und deshalb nicht bei der Prü-
fung der Freigrenze zu berück-
sichtigen. Die gezahlten Beträge
können dann aber vom Arbeit-
geber mit 25 % pauschal versteu-
ert werden (§ 40 Abs. 2 Nr. 2
EStG).

• Geldgeschenke, die kein zweck-
gebundenes Zehrgeld sind, unter-
liegen nicht der Pauschalierungs-
möglichkeit und müssen voll ver-
steuert werden (BFH, Urt. v.
7.2.1997, VI R 3/96, BStBl 1997
II, S. 365).

Rahmen für zeitnahe
Betriebsprüfung erlassen

Zur Steigerung von Rechts- und
Planungssicherheit befürworten ins-
besondere größere Unternehmen
die zeitnahe Betriebsprüfung. Bis-
her wurde die zeitnahe Betriebs-
prüfung in einigen Bundesländern
modellhaft praktiziert. Als Vorteil
sehen die Unternehmen die gerin-
gere Verzinsung von Steuernach-
forderungen, die sich nicht über
mehrere Jahre summieren, sowie
die bessere Rekonstruierbarkeit
von steuerlich relevanten Sachver-
halten an. Um in den Genuss einer
zeitnahen Betriebsprüfung zu kom-
men, mussten die Unternehmen in
den Modellversuchen weitgehend
mit dem Finanzamt kooperieren.
Dieses beinhaltete den uneinge-
schränkten Datenzugriff für die Be-
triebsprüfer über den Prüfungs-
zeitraum hinaus sowie eine umfas-
sende steuerliche Selbstauskunft
der Unternehmen unter Vorlage der
entsprechenden Dokumente.

Nunmehr wurde zur Angleichung
der verschiedenen Ländermodelle
ein bundeseinheitlicher Rahmen für

die zeitnahe Betriebsprüfung ge-
schaffen. Voraussetzung ist, dass
rechtsverbindliche und vollständige
Steuererklärungen des Unterneh-
mens vorliegen. Über das Ergebnis
der Betriebsprüfung ist ein Prü-
fungsbericht oder eine Mitteilung
über die ergebnislose Prüfung zu
fertigen. Ein Anspruch, zeitnah ge-
prüft zu werden, besteht nicht, son-
dern liegt im Ermessen der Finanz-
behörden. Die Rahmenregelungen
gelten erstmals für Betriebsprüfun-
gen, die nach dem 1. Januar 2012
angeordnet werden. Es bleibt abzu-
warten, wie die Landesfinanzver-
waltungen den Rahmen ausfüllen
(§ 4a BpO).

Kein Krankenver-
sicherungsschutz bei
Scheinarbeitsvertrag

In einem vom Landessozialgericht
Sachsen-Anhalt (LSG Sachsen-
Anhalt, Urt. v. 19.5.2011, L 10 KR
52/07, schnellbrief Arbeitsrecht
17/2011, S. 8, LEXinform 0436723)
entschiedenen Fall hatte der Inha-
ber einer maroden Imbissbude ohne
nennenswerten Umsatz seine Toch-
ter angestellt. Kurz nach Beginn des
Arbeitsverhältnisses musste sich
die Tochter wegen psychischer Stö-
rungen stationär behandeln lassen
und war seitdem arbeitsunfähig. Die
gesetzliche Krankenkasse lehnte
ein Versicherungsverhältnis ab; die
hiergegen erhobene Klage blieb
erfolglos.

Das Gericht qualifizierte die Be-
schäftigung als Scheinarbeitsver-
hältnis, das ausschließlich zur Ab-
sicherung gegen Krankheit ge-
schlossen worden war. Gegen ein
reguläres Arbeitsverhältnis sprach
außerdem die Tatsache, dass die
Tochter nur einen geringen Lohn
erhalten und diesen in bar ausge-
zahlt bekommen hatte.
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Kein Schadensersatz-
anspruch eines Gast-
stättenpächters wegen
Umsatzeinbußen durch
gesetzliches Rauchverbot

Das gesetzliche Rauchverbot in
öffentlichen Gaststätten führt nicht
zu einem Mangel des Pachtgegen-
stands. Die mit dem gesetzlichen

Rauchverbot zusammenhängende
Gebrauchsbeschränkung beruht
nicht auf der konkreten Beschaf-
fenheit der Pachtsache, sondern be-
zieht sich auf die Art und Weise der
Betriebsführung des Pächters, so
dass die Folgen des Verbots allein
in dessen wirtschaftliches Risiko fal-
len. Der Verpächter einer Gaststätte
ist nicht verpflichtet, auf Verlangen
des Pächters durch bauliche Maß-

nahmen die Voraussetzungen zu
schaffen, dass dieser einen gesetz-
lich zulässigen Raucherbereich ein-
richten kann. Eine solche Verpflich-
tung würde einen Mangel der
Pachtsache voraussetzen, der nicht
gegeben ist (BGH, Urt. v. 13.7.2011,
XII ZR 189/09, Pressemitteilung Nr.
127/2011).


